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2722/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Johann Singer, Katharina Kucharowits, Ing. Norbert Hofer, Ralph Schallmeiner,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 08.07.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 08.07.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist der Kurztitel bei einer Novelle 
eines Gesetzes zu verwenden: daher müsste der Titel 
richtig heißen: 

Bundesgesetz, mit dem das Parlamentsmitarbeiterinnen- 
und Parlamentsmitarbeitergesetz geändert wird 

Eine Titeländerung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Beschäftigung parlamentarischer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Parlamentsmitarbeiterinnen- und 
Parlamentsmitarbeitergesetz – ParlMG) geändert 
wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Auch beim Eingang soll gem. 
den leg. RL der Kurztitel eines Gesetzes verwendet 
werden, daher müsste es im Eingang richtig heißen: 

Das Parlamentsmitarbeiterinnen- und 
Parlamentsmitarbeitergesetz – ParlMG, …… : 

Eine solche Änderung ist mur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Bundesgesetz über die Beschäftigung 
parlamentarischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Parlamentsmitarbeiterinnen- und 
Parlamentsmitarbeitergesetz – ParlMG), BGBl. 
Nr. 288/1992, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 1/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 3 Abs. 2 lautet:  

(2) Bis zum Höchstbetrag im Sinne des Abs. 1 
werden vergütet: 

Das laufende Entgelt für die Dienstverträge 
einschließlich aller Abgaben und sonstigen Kosten, die 
dem Mitglied des Nationalrates im Zusammenhang mit 
dem Dienstverhältnis kraft Gesetzes erwachsen sowie 
Honorare aus Werkverträgen einschließlich der 

„(2) Bis zum Höchstbetrag im Sinne des Abs. 1 
werden vergütet: 

(2) Bis zum Höchstbetrag im Sinne des Abs. 1 
werden vergütet: 

Das laufende Entgelt für die Dienstverträge 
einschließlich aller Abgaben und sonstigen Kosten, die 
dem Mitglied des Nationalrates im Zusammenhang mit 
dem Dienstverhältnis kraft Gesetzes erwachsen sowie 
Honorare aus Werkverträgen einschließlich der 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001185
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 08.07.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 08.07.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Umsatzsteuer und anderer, dem Mitglied aus dem Vertrag 
erwachsenden Steuern und Abgaben. Die Vergütung 
gebührt längstens bis zum Ende des Monats, in dem das 
Mitglied aus dem Nationalrat ausscheidet; beim 
Ausscheiden des Mitgliedes des Nationalrates gebührt die 
monatliche Vergütung insoweit und so lange weiter, als 
Ansprüche aus einer gesetzlich einzuhaltenden 
Kündigungsfrist eines Dienstvertrages (§ 5) bzw. für 
Leistungen aus einem Werkvertrag bis zum dreifachen 
Höchstbetrag gemäß Abs. 1 bestehen. 

Umsatzsteuer und anderer, dem Mitglied aus dem Vertrag 
erwachsenden Steuern und Abgaben. Die Vergütung 
gebührt längstens bis zum Ende des Monats, in dem das 
Mitglied aus dem Nationalrat ausscheidet; beim 
Ausscheiden des Mitgliedes des Nationalrates gebührt die 
monatliche Vergütung insoweit und so lange weiter, als 
Ansprüche aus einer gesetzlich einzuhaltenden 
Kündigungsfrist eines Dienstvertrages (§ 5) bzw. für 
Leistungen aus einem Werkvertrag bis zum dreifachen 
Höchstbetrag gemäß Abs. 1 bestehen. 

  1. Das laufende Entgelt für die Dienstverträge 
einschließlich aller Abgaben und sonstigen 
Kosten, die dem Mitglied des Nationalrates im 
Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis kraft 
Gesetzes erwachsen. 

 1. Das laufende Entgelt für die Dienstverträge 
einschließlich aller Abgaben und sonstigen 
Kosten, die dem Mitglied des Nationalrates im 
Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis 
kraft Gesetzes erwachsen. 

  2. Honorare aus Werkverträgen einschließlich der 
Umsatzsteuer und anderer, dem Mitglied aus dem 
Vertrag erwachsenden Steuern und Abgaben.“ 

 2. Honorare aus Werkverträgen einschließlich 
der Umsatzsteuer und anderer, dem Mitglied 
aus dem Vertrag erwachsenden Steuern und 
Abgaben. 

Hinweis der ParlDion: Diese NovAo muss ebenfalls 
nummeriert werden und daher lauten (s. auch oben) 

2. Nach § 3 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

Nach § 3 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:  

 „(2a) Die Vergütung gebührt längstens bis zum Ende 
des Monats, in dem das Mitglied aus dem Nationalrat 
ausscheidet. Beim Ausscheiden des Mitgliedes des 
Nationalrates gebührt die monatliche Vergütung insoweit 
und so lange weiter, als Ansprüche aus einer gesetzlich 
einzuhaltenden Kündigungsfrist eines Dienstvertrages 
(§ 5) bzw. für Leistungen aus einem Werkvertrag bis zum 
dreifachen Höchstbetrag gemäß Abs. 1 bestehen.“ 

(2a) Die Vergütung gebührt längstens bis zum 
Ende des Monats, in dem das Mitglied aus dem 
Nationalrat ausscheidet. Beim Ausscheiden des 
Mitgliedes des Nationalrates gebührt die monatliche 
Vergütung insoweit und so lange weiter, als 
Ansprüche aus einer gesetzlich einzuhaltenden 
Kündigungsfrist eines Dienstvertrages (§ 5) bzw. für 
Leistungen aus einem Werkvertrag bis zum 
dreifachen Höchstbetrag gemäß Abs. 1 bestehen. 
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